
THURINGEt{
ffim
Ir(*l
\oJi**/\<egl

0 7. Aprll ZUg3

lhr  Zeichen, lhre Nachr icht  vom

lhr  Fax vom 21 .3.00 (0361) 37-96 308 O3.April 2000
Hef f HOfmann Enöocke Ausschreibuno

Haushalts- und Wirtschaftsführung 2000;
Rundschreiben vom 3. Febr.2000, Textziff er 11.4

Sehr geehrter Herr Röpcke,

fur lhr Schreiben vom 21. März 2000 danke ich lhnen.

Aufgrund lhrer Petition E - 625/99 wurden die Verwaltungsvorschriften zu S 44 Landeshaushalts-
ordnung, nach denen die Zuwendungsempfänger mittels Zuwendungsbescheid verpfl ichtet wer-
den mußten, öffentl iche Ausschreibungen und öffentl iche Teilnahmewettbewerbe im Thuringer
Staatsanzeiger zu veröffentl ichen, aufgehoben. Die Streichung dieser Bestimmungen hing auch
damit zusammen, dass die Verwendung der verausgabten Steuermitteln auch bei den Zuwen-
dungsempfänger s ichergestel l t  werden mußte.

Um den Vorbehalt eines Ressorts, der sich auf den Kabinettsbeschluss vom 20. Juli 1993 stützt,
gerecht zu werden, wurde die Textzitter 11.4 in das Rundschreiben zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung 2000 eingefügt. Der Inhalt dieser Bestimmung wurde gerade unter Berücksichti-
gung der abgeholfenen Petit ion allgemein gefasst und eine grundsätzliche Verpfl ichtung zur Ver-
öffentl ichung im Thüringer Staatsanzeiger aufgenommen. Mit dieser Formulierung, gegen die sich
das Ressort wendet, soll insbesondere erreicht werden, dass bei der Vorlage der Ausschrei-
bungspfl icht - unabhängig ob Behörde, Dienststelle usw. der Landesverwaltung oder Zuwen-
dungsempfänger - das unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftl ichkeit und
Sparsamkeit hierfur günstigste Medium ausgesucht werden muss. Damit wird der Liberalisierung
der Veröffentl ich u n gsvorschriften G en ü ge getan.

Ob die Ausschreibungspfl ichtigen die Formulierung der ,,grundsätzlichen Veröffentl ichung im
Staatsanzei ger" als zwingende Vorschrift verstehen, ble ibt abzuwarten.

Mit  f reundl ichen Grüßen
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